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• Diskussion über die erneute Novelle der DüV – Schwerpunkt Unterdüngung in roten 

Bereichen: Verhandlungen in Brüssel laufen noch 

 

• Erleichterungen bei den Transparenzpflichten zur Energie- und Stromsteuer: Die 

jährlichen Mitteilungspflichten zum 30.6. müssen nur noch erfüllt werden, wenn das 

Begünstigungsvolumen 200.000 € im Kalenderjahr bezogen auf die jeweilige 

Steuerbegünstigung überschreitet. 

 

• FVB erstellt Systemübersicht bei der Störstoffabscheidung von Bioabfällen um eine 

Marktübersicht zu erhalten (BMU hat danach verlangt) => Diskussion Plastikabfälle in 

Gärresten 

 

 

Weitere aktuelle Themen  
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• Unfallgeschehen fokussiert sich auf Havarien, Brände (z.B. Trockner). Entsprechende 

neg. mediale Diskussion: 

 

 

 

 

 

• 44. BImSchV kommt demnächst: 

- Verordnung wurde am 07.06.2019 im Bundesrat beschlossen – nach Zustimmung der 

Bundesregierung ist ein Inkrafttreten im Juli denkbar 

- Keine relevanten Änderungen für Biogas-BHKW  

- SCR-Kat für alle neuen Anlagen im Sinne der 44. BImSchV 

- Definition der Bestandsanlagen fokussiert sich auf die Inbetriebnahme im Dez. 2018 

- NOx-Sensor als Überwachungseinrichtung kommt ab Inkrafttreten für Bestands- und 

Neuanlagen!!! VDMA 6299 gibt weitere Hinweise zum NOx-Sensor und dessen 

Datenauswertung 

 

TOP 3 Bericht aus der GS 
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 Anwendungsbereich:  

 genehmigungs- und nicht genehmigungsbedürftige Verbrennungsmotoranlagen mit FWL 

von mind. 1 MW bis weniger als 50 MW 

 Verbrennungsmotoranlage = Anlagen = Motor = BHKW 

 „Bestehende Anlage“ im Sinne dieser Verordnung ist eine Feuerungsanlage,   

1.    die vor dem 20. Dezember 2018 in Betrieb genommen wurde oder   

2. für die vor dem 19. Dezember 2017 nach § 4 oder § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes eine Genehmigung erteilt wurde, sofern die Anlage spätestens 

am 20. Dezember 2018 in Betrieb genommen wurde. 

 Aggregationsregel: Zusammenfassung von mehreren Feuerungsanlagen 

 Registrierungspflicht von Feuerungsanlagen 

 Aufzeichnungspflicht von Feuerungsanlagen 

 Ausfall Abgasreinigungseinrichtung max. 400 h/12 Monate 

 NH3-Überwachung und Emissionsbegrenzung auf 30 mg/m³ bei SCR-Kat 

 Kontinuierliche Messung CO, wenn Massenstrom von 5 kg CO/h überschritten wird 

 

Marion Wiesheu                                           

27.03.2019 
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44. BImSchV 

Erfolgreiche Änderung im BR-Verfahren! 
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VDMA Einheitsblatt 6299 zur Ergänzung 

der 44. BImSchV 

VDMA Einheitsblatt gibt weitere Hinweise zu den Überwachungsmethoden der 

Emissionen u.a. bei Biogas-BHKW: 

• Div. Einsprüche zum Einheitsblatt wurden am 21.05.2019 in Frankfurt diskutiert 

• Lediglich die Ent- und Verplombung von Oxi-Kats ist nochmal Gegenstand einer TK 

am 19.06.2019 

• FVB konnte Kompromiss erzielen, dass die Verplombung auch durch Servicebefugte 

und Messinstitute erfolgen kann 

• Aus Sicht des FVB muss die Entplombung noch aus dem Einheitsblatt entfernt 

werden.  

• Weitere Diskussionspunkte waren Logbuch, Justierung der NOx-Sensoren durch 

Offset-Korrektur, Umrechnung des Sensorsignals 
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• Vollzugsbehörden wenden die TRAS 120 sehr unterschiedlich an bzw. sind gerade 

dabei sich eine Meinung zur Anwendung zu bilden: 

 NRW/Niedersachsen führen die TRAS 120 nicht per Erlass ein. Im Fokus liegt die 

Umsetzung der organisatorischen und dokumentarischen Anforderungen. Die 

technischen Anforderungen sind sehr schwer in der Bewertung 

 Bayern: gestufte Vorgehensweise – 1. Betriebsbereiche, 2. BImSchG-Anlagen, wobei 2-

schalige Gasspeicher schon gefordert wurden in Genehmigungsbescheiden. Vor 

Genehmigung wird regelmäßig die Begutachtung der Anlagen in Bezug auf die TRAS 

120 gefordert. Gutachten des §29a BImSchG-Sachverständigen stellt Grundlage für die 

Genehmigung dar.  

• Behörden offen für Input und Diskussion: FVB plant Webinar für Behörden! 

• Sachverständige (§29a BImSchG) u. Firmen stehen im Fokus 

• FVB hatte 2 Fachgespräche mit Firmen und Sachverständigen im Februar organisiert: 

Ziel war die Diskussion der Praxisanwendung der TRAS 120  

TRAS 120 
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• FVB hat Fragen aus den Fachgesprächen an das BMU / KAS / AK Biogas 

weitergeleitet => BMU sieht kein Mandat für die KAS 

 

• AK-Biogas hat Hinweise und Erläuterungen erstellt. Diese müssen im Juni bei 

nächster KAS-Sitzung beschlossen werden – danach Veröffentlichung 

 

• Div. Anforderungen der TRAS 120 sind interpretationswürdig bzw. müssen 

hinsichtlich Umsetzbarkeit geprüft werden 

 

• FVB hat nochmal eine juristische Bewertung der TRAS 120 im Journal veröffentlicht 

 

• Daher Organisation u. Durchführung von Webkonferenzen mit Experten und 

Fachfirmen über den Fachverband Biogas 

TRAS 120 
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1. Materialanforderungen an Gasspeicher + Prüfkriterien: Hersteller von Membranen, 

Konfektionierer/Beschichter, Gasspeicherhersteller  

 => Webkonferenz am 04.04.2019  

2. Schutzabstände und Maßnahmen zur Verringerung bzw. Nachrüstung  

 => wird für Juni/Juli vorbereitet 

2. Überwachung der Über-Unterdrucksicherung 

 => Webkonferenz am 28.05.2019 

2. Zwischenraumüberwachung Gasspeicher + Stützluftgebläse 

 => Webkonferenz am 02.05.2019 statt 

5. Trocknungsanlagen 

6. Aktivkohlefilter 

Adhoc-Arbeitsgruppen des FVB 
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• UBA hat im März ein Hintergrundpapier zu den 

 „Sicherheitstechn. Aspekten u. Umweltauswirk- 

 ungen“ veröffentlicht. 

• Spiegel berichtete exklusiv über das Papier 

• FVB hatte kurzfristig eine Statement (Samstag) 

 veröffentlicht 

• Eine umfangreiche Stellungnahme wurde am  

 folgenden Freitag veröffentlicht und ausgewählten 

 Presse-, Behördenvertretern bzw. Politikern zugeleitet. Zudem ist ein 

Gesprächstermin mit dem UBA in Vorbereitung. 

• Das Hintergrundpapier malt ein extrem negatives und dramatisches Bild von 

Biogasanlagen um die TRAS 120 über eine schon länger geforderte BiogasanlagenV 

verbindlich einzuführen.  

• Genannte Quellen und Auswertung sind teilw. sehr fragwürdig  

 

UBA-Hintergrundpapier zu Biogas 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Maciejczyk 


